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Laut Definition umfasst der Winterdienst alle Maßnahmen zur Sicherstel-
lung von Verkehrssicherheit, Mobilität und Wirtschaftlichkeit des Ver-
kehrsablaufs im Winter.

Eine Unzahl an Bundes- und Landesgesetzen, Richtlinien und Verord-
nungen regeln das Was, Wann und Wie des Winterdienstes, hier die 
drei Wichtigsten:

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ABGB
›  § 1319a	 Haftung des Straßenerhalters
Regelt die allgemeine Verkehrssicherungspflicht und die Haftung des 
Straßen- bzw. Wegeerhalters, der demnach für den ordnungsgemäßen 
Zustand eines Verkehrsweges in seinem Wirkungsbereich verantwort-
lich ist. 
Im Rahmen des Winterdienstes hat der jeweilige Wegehalter nun die 
Aufgabe zur entsprechenden Räumung und Streuung, sowie vorberei-
tende und abschließende Maßnahmen hierzu.

Straßenverkehrsordnung STVO
›  § 93	 Pflichten der Anrainer
EigentümerInnen von Liegenschaften in Ortsgebieten haben
• �dem öffentlichen Verkehr dienende Gehsteige, Gehwege und Stiegen-

anlagen 
• �entlang Ihrer Liegenschaft – sofern die Gehsteige/Gehwege nicht 

mehr als 3m von der Grundstücksgrenze entfernt sind –
• �in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
• �von Schnee und Verunreinigungen zu säubern und bei Schnee und 

Glatteis zu räumen und zu streuen, sowie

04



• �Schneewechten und Eis von Hausdächern zu entfernen.
• �Ist kein Gehsteig vorhanden, muss der Straßenrand in der Breite von 1 

Meter betreut werden.
• �Zum Ablagern von Schnee aus Häusern, Grundstücken oder Gehsteigen 

auf die Straße ist eine Bewilligung der Behörde erforderlich

›  § 20	 Fahrgeschwindigkeit
Der Lenker eines Fahrzeuges hat die Fahrgeschwindigkeit den gegebe-
nen oder durch Straßenverkehrszeichen angekündigten Umständen, den 
Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen, sowie den Eigenschaften von 
Fahrzeug und Ladung anzupassen. 

Ortspolizeiliche Umweltschutzverordnung der Stadtgemeinde Mödling  
Verwendung von Streumitteln gegen Eis und Schneeglätte

Abstumpfende Streumittel dürfen nur in einem Korngrößenbereich 
zwischen 2 und 8 mm verwendet werden. Sie müssen eine kantige Form 
aufweisen, staubarm und trocken sein und dürfen keine bindigen oder 
schmierigen Bestandteile enthalten. 
Die Verwendung folgender abstumpfender Streumittel ist verboten: 
Schlacke, Asche, Quarzsplitt, Quarzsand und Betonrecyclingsplitt.
Auftaumittel, die als Wirkstoff natrium-, halogenid- oder stickstoffhalti-
ge Substanzen enthalten, dürfen nicht verwendet werden.
Die generellen Verbote gelten nicht, wenn auf Grund extremer Witte-
rungsverhältnisse der Einsatz erlaubter Auftaumittel oder abstumpfen-
der Streumittel wirkungslos ist und damit die Sicherheit des Verkehrs 
nicht mehr gewährleistet werden kann.

Das Salzstreuverbot wird von der Behörde stichprobenweise 
überprüft. Eine Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben gilt als 
Verwaltungsstrafvergehen und wird bei der Bezirksbehörde zur 
Anzeige gebracht.
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 A �Für die Schneeräumung und das Streuen auf  
Gehsteigen und Gehwegen sind die Besitzer der  
angrenzenden Grundstücke verantwortlich.

 B �Zwischen 6 und 22 Uhr muss geräumt  
und gestreut sein. 

 C �Erst räumen,  
dann streuen! 

 D �Volle Räumpflicht besteht …
�› bei Gehsteigen mit einer Breite bis 3m 
› bei Kreuzungsbereichen 
› bei Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln 
› im Bereich von Schutzwegen (Zebrastreifen) 
› im Bereich von Behindertenparkplätzen.

 E �Steht kein Gehsteig zur Verfügung, ist ein Streifen von 
1 m Breite entlang der Häuserfront winterdienstlich zu 
betreuen.

 F ��Schnee vom Gehsteig darf nicht auf Radwege oder 
Fahrbahnen verlagert werden. Das Lagern von Schnee 
erfordert die Genehmigung der Behörde!

 G ��Taktile Leiteinrichtungen dienen der sicheren Mobilität 
von sehbehinderten Menschen dürfen daher auch 
nicht zur Schneeablagerung herangezogen werden.

 H �Bei Dachlawinengefahr ist das Dach zu räumen bzw. 
vom Dachdecker räumen zu lassen.

3/3

2/3

1 m

06



 L �  �Schiebt der Schneepflug neuerlich Schnee auf einen bereits 
geräumten Gehsteig, muss dieser von den Anrainern auch 
wieder entfernt werden.

M  �Auf kombinierten Geh-und Radwegen ist der Weg lediglich 
in der Breite von 1 Meter vom Anrainer zu räumen und zu 
streuen.

 N �Bei getrennter Führung von Geh- und Radwegen gilt die 3 
Meter Regelung.

 O �Ist die Schlechtwetterperiode vorbei und eine ausreichen-
de Verkehrssicherheit garantiert, müssen die Streumittel 
eingekehrt werden.

 P �Wasserabflüsse und Rinnsale müssen frei gehalten werden. 

 Q �DIE REINIGUNGSPFLICHT bzw. Reinhaltung des Gehstei-
ges BESTEHT FÜR DEN ANRAINER GANZJÄHRIG, also 
auch in der schnee- und eisfreien Zeit. (Unrat, Blätter etc.)

SALZSTREUVERBOT
In Mödling gilt auf Gehsteigen und Gehwegen  
ein Salzstreuverbot. Ausnahmen gibt es lediglich 
bei „Blitzeis“, also unmittelbar gefrierendem Nebel 
oder Regen. Bitte beachten Sie diesbezüglich aktuelle 
Wettermeldungen oder rufen Sie am Wirtschaftshof 
der Stadtgemeinde Mödling an!

K
WIRTSCHAFTS-
HOF MÖDLING

02236/400 400 
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 I �STREUEN SO VIEL WIE NÖTIG  
UND SO WENIG WIE MÖGLICH!

 J �Auch ein vorbeugendes Ausbringen von  
abstumpfenden Streumitteln ist verboten.



Bitte nur geräumte Wege benützen, auch wenn es einen kleinen Umweg bedeutet. 
FUSSGÄNGER sollten Schuhe mit festen Sohlen anziehen, bei Glatteis könnte auch 
die Verwendung von Spikes und Stöcken mit einer Spitze Sinn machen. Auch emp-
fiehlt sich das Tragen von heller Kleidung und das Anbringen von reflektierenden 
Stickern gerade bei Kindern, da im Winter die Sicht generell schlechter ist und die 
Dunkelheit früher hereinbricht.

RADFAHRER finden mit guten Ganzjahresreifen das Auslangen auf Schnee und 
Matsch, auf Eis braucht man Spike-Reifen für die richtige Haftung. Besonders wich-
tig sind im Winter die richtige Beleuchtung und die korrekte Montage von Reflekto-
ren und dass diese nicht verschmutzt sind. Im Hinblick auf die Fahrbahnverhältnisse 
mit Schnee, Eis und Splitt ist eine moderate Fahrweise angebracht.

AUTOFAHRER haben die Winterreifenpflicht vom 1.November bis zum 15. April 
zu beachten. Die Fahrgeschwindigkeit ist an die Witterungs- und Fahrbahnverhält-
nisse anzupassen! Die Verwendung von Frostschutzmitteln für die Scheibenwa-
schanlage ist angebracht, um sie vor dem Einfrieren zu schützen. Die Wischerblät-
ter sollten in Ordnung sein, Eiskratzer und Schneebesen sollten immer dabei sein. 
Bedenken Sie, dass der Bremsweg bei Schnee und Glätte länger ist und halten 
Sie ausreichenden Abstand. Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist das Fahrzeug 
von Schnee abzukehren, um ein zusätzliches Aufbringen von Schnee auf die Fahr-
bahn zu vermeiden! Vorsicht beim Ein- und Aussteigen auf Parkplätzen. Hier kann 
es durch das enge Parken zu rutschigen Teilbereichen kommen. 

HUNDEHALTER müssen insbesondere auf die richtige Pfotenpflege bei ihren Lieb-
lingen achten: Rissige und spröde Ballen müssen umgehend behandelt werden. Vor 
dem Spaziergang sollten die empfindlichen Pfoten z. B. mit Hirschtalg eingecremt 
und danach mit lauwarmem Wasser von Splitt und Streusalz gesäubert werden.  
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Viele der üblichen Streumittel haben unerwünschte Nebenwirkungen: Sie 
belasten die Böden und schädigen die Bäume am Straßenrand, beeinträchti-
gen von Gewässer und Trinkwasserressourcen, verursachen Staubbelastungen, 
bedingen Korrosion an Bausubstanzen und an Autokarosserien.

Streumittel sollten nur zu den Zeitpunkten und an den Stellen, 
wo sie tatsächlich nötig sind, und in den geringst möglichen 
Mengen eingesetzt werden!

Laut der Ortspolizeilichen Umweltschutzverordnung der Stadtgemeinde 
Mödling dürfen folgende Substanzen verwendet werden:
› �Streusplitt: Die beste Körnung für Flächen, die von Fußgängern benützt wer-

den, beträgt 2/8 Millimeter. Der Splitt sollte aus Hartgestein bestehen, staub- 
frei bzw. ohne bindige Anteile kantig gebrochen sein.

Grundsätzlich verboten aber bei gefrierendem Nebel und Regen einge-
schränkt erlaubt  sind:
› �Streusalz-Natriumchlorid (NaCl): Es kommt Siedesalz und auch Steinsalz zur 

Anwendung.*) 
› �Calziumchlorid (CaCl): Dieses auftauende Streumittel hat vor allem  bei sehr 

tiefen Temperaturen eine sehr effektive Wirkung.
› �Kaliumkarbonat (K2CO3): Wird vorwiegend in sensiblen Bereichen aufge-

bracht. 
› �Calzium-Magnesium-Acetat hat in Versuchen eine gute Reduktion des 

Feins-taubes gebracht, ein sehr taugliches Mittel für die Anwendung auf 
Gehsteigen. 

———————————————
*)  �Der kommunale Straßendienst verwendet dieses Produkt als Sole im Rahmen des Feuchtsalzein-

satzes. Hier müssen allerdings über 80 Straßenkilometer innerhalb kürzester Zeit effektiv und ver-
kehrssicher freigelegt werden, sodass das Streusalz das Mittel der 1. Wahl ist. Das Salz wird minimal 
dosiert und läuft nicht Gefahr durch den Wind vertragen zu werden. 
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Hat sich nach einer Schlechtwetterperiode wieder eine 
mittelfristige Wetterbesserung eingestellt und sind die 
Streumittel für den Erhalt der Verkehrssicherheit nicht 
mehr notwendig, müssen sie unverzüglich eingekehrt 
werden.

Winterliche Schönwetterperioden gehen meist mit 
hohen Staubbelastungen einher, die einerseits durch 
die Heizanlagen bedingt sind, andererseits aber auch 
durch die aufgewirbelten Streumittel verursacht 
werden.

A �Das ausgebrachte Streugut sollte zeitnah wieder 
eingekehrt und fachgerecht entsorgt werden.

B �Streumittel dürfen nicht auf andere Grundflächen 
oder auf die Fahrbahn  bzw. ins Rinnsal gekehrt 
werden. Grünflächen oder Baumscheiben müssen 
hierfür ebenso absolut tabu sein.

C �Nicht nur die Sicherung der Luftqualität ist Anlass 
für ein zeitgerechtes Entsorgen des Splitts: Nicht zu 
unterschätzen ist die Gefahr, die liegen gebliebener 
Schotter für ältere Leute, Kinder oder Radfahrer dar-
stellt, es könnte eine regelrechte Rutschpartie ent-
stehen. Auch trägt sich der Schmutz in die Häuser.
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NICHT VERGESSEN
Es gilt die Einkehrpflicht! Wer als zuständiger Grundeigentümer die 
Einkehrpflicht missachtet, muss mit einer Ersatzvornahme und ihren 
Kosten sowie einer Geldstrafe rechnen.

Zusammengekehrte Streumittel gehören auf keinen Fall in den Kanal, in die 
nächstgelegene Grünfläche oder in die Baumscheibe vor der Haustüre!
Kleine Splittmengen können in der Restmülltonne entsorgt werden, größere 
Splitthaufen werden nach Rücksprache mit dem Winterdienst der Stadt sorten-
rein übernommen und so weit wie möglich einer weiteren Verwendung zugeführt. 

Gewaschen kann Splitt wieder als Streumittel zum Einsatz kommen. 
Ist die Eluatklasse (Reinheitsstufe) ausreichend, kann er ebenfalls als Baustoff, 
z.B. im einfachen Wegebau Verwendung finden.

Der jährliche Frühjahrsputz der Stadt findet regelmäßig im 
Zeitraum von Ende März bis Ende April statt, sofern es die 
Witterung zulässt.
 Bitte unterstützen Sie die Aktivitäten der Mitarbeiter der Stadt
reinigung: beachten und respektieren Sie die ausgewiesenen  
Verkehrssperren, Halte- und Parkverbote !!



BEAUFTRAGUNG ANDERER PERSONEN ODER FIRMEN 

Oft wird die winterdienstliche Betreuung  der Gehsteige – von der Schnee-
räumung über die Streuung  bis hin zur Einkehrung des verbliebenen Splitts  
–  nicht von den Grundstückseigentümern selbst durchgeführt.

Gilt dies für die gänzliche Winterdienstarbeit und ist dies vertraglich festge-
legt, wird die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung an diejenige Person 
oder Firma übertragen, die diese Arbeiten übernimmt.

Die Übertragung der Verantwortung gilt auch für in Folge beauftragte Sub-
unternehmer.

Eine gänzliche Übertragung liegt vor, wenn …
�› pauschal die Durchführung des gesamten Winterdienstes oder
�› �die Streuung oder Einkehrung zeitlich unbefristet  – z. B. für die gesamte 

Wintersaison – vereinbart wird.

Aus dem Vertragstext sollte der jeweilige Zeitraum, ob befristet oder 
unbefristet und der Leistungsumfang klar zu entnehmen sein.
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Winterdienst 
auf 72 km Straßen-

netz, auf 26 km Gehwe-
gen, auf 42.000 m² Park-
anlagen und Parkplätzen 

sowie auf 15 Stiegen-
anlagen

Zudem werden 
rund 14 km Bun-

desstraßen von der 
Straßenmeisterei 

geräumt.

Händischer 
Schaufeldienst zum 

Freilegen von Schutzweg-
stellen, Bushaltestellen 

und Übergängen 

Betreuung  
von 24 Streusplitt 

Standplätzen

Der Mödlinger 
Winterdienst hat 

ein großes Pensum 
zu erfüllen
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Bei den WinterdienstmitarbeiterInnen handelt es sich um Mitarbeiter der Stadtrei-
nigung , der Stadtgärtnerei sowie der Dienststellen Bauhof, Kanalbetrieb und des 
Fuhrparks. Die 4 Einsatzleiter werden von Dienststellenleitern und Vorarbeitern 
gestellt. 2 Teams bestehend aus je 25 Mitarbeiter und einem Einsatzleiter wechseln 
sich wöchentlich ab. 

Die Beteiligten haben Bereitschaft außerhalb der regulären Arbeitszeit, an Sonn- 
und Feiertagen sowie in den Abend- und frühen Morgenstunden, um im Ernstfall 
einen schnellstmöglichen Einsatz gewährleisten zu können.

Der Räumdienst besteht aus:
› �Frontlader
› �Räum-LKW, 
› �Unimog, 
› �Multicars,
› �Pritschenfahrzeuge
› �Forsttraktor und 
› �Kleintraktoren 
für das Straßennetz, Einsatztouren auf Gehsteigen,  
Parkplätzen und Parkanlagen.

3 Mannschaften mit Kleintransportern betreuen Flächen, die nur händisch geräumt/
gestreut werden können, wie zum Beispiel Kreuzungsbereiche mit Schutzwegen, 
Übergängen und Bushaltestellen.

Für die Mödlinger Bevölkerung steht die Einsatzleitung des Winterdienstes unter  
Tel. 02236 / 400 400 oder der E-Mail winterdienst@moedling.at zur Verfügung. Für 
Fragen rund um die Schneeräumung auf Bundesstraßen ist die Straßenmeisterei 
von 02:00 bis 22:00 Uhr unter Tel. 0676 / 812 620 560 erreichbar!



KOSTENLOSEN STREUSPLITT 
können Sie an folgenden Standorten entnehmen:  

› �Bahnhofplatz gegenüber Sparparkplatz 
› �Salurnergasse - Guntramsdorfer Straße vor WIFI 
› �An der Königswiese Parkplatz 
› �Theresiengasse / Wiener Straße 
› �Grenzgasse/Ecke Payergasse 
› �Untere Bachgasse bei Rettungseinfahrt 
› �Spronglgasse bei Altstoffsammelinsel 
› �Ungargasse bei der Kirche
› �Museumspark neben EMS Schule
› �Kurpark Parkplatz 
› �Friedhof Parkplatz 
› �Badstraße / Ecke Guntramsdorfer Straße
› �Schwarzrockpark / Ecke Lowatschekgasse
› �Babenbergergasse kleiner Parkplatz
› �Fußgängerzone Rathausrückseite 
› �Giannonigasse bei ASKÖ-Sportplatz
› �Schürffgasse auf Höhe Nr. 49
› �Meiereigasse / Ecke Brühler Straße
› �Liebleitnergasse bei Altstoffsammelinsel
› �Prießnitztal großer Parkplatz
› �Technikerstraße bei Altstoffsammelinsel
› �Dr. Friedrich Horny  Straße bei Altstoffsammelinsel
› �Brixnergasse / Ecke Sterzinger Gasse
› �St. Othmar bei Stiegenanlage 

Streusplitt bekommen Mödlinger BürgerInnen in 
Haushaltsmengen auch am  WIRTSCHAFTSHOF DER 
STADTGEMEINDE MÖDLING, Fabriksgasse 5 bis 9.
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